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Umbau öct graucnfltmf
iu 3 itri et). ®er VegierungS*
rat verlangt oom KantonSrat

^ Slusfütjrung r>er[c£)ie=
® bener Itmbauarbeiten in ber

grauenftinif Bürid) einen Kre=

bit von 220,000 gr.
cv ^crßamtng Des Xbntanna.ufgebictcô in Biirtcf).
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beS VegierungSrateS unb nact) Vereinbarung
)w ,^'n Stabtrat von Bürid) veranftaltet bie ©ireftion

tg BPVtidjen Vautcn beS SantonS Bürid) unter jürdt)e=

lg?P^' ,^nb im Kanton Bürid) minbeftenS feit 1. ganuar
to ttiebergetaffenen gadfteuteti einen gbeenrvettbe
b(js \J«r ©eminnung eines VebauuttgSpI ane§ für
öbp,. Jtvifdfen Vämiftrafje unb gäfjringerptatj,
be§ fff -Bünne unb gtorfjvfgaffe, für bie Überbauung
E'q

J.
"'"annamtareatë unb bie ©rricfjtung eines neuen

spi "'taten VermattungSgebäubeS unb eines

if 9 e r i cfj t § g e b ä it b e §.

2^ S'f projette finb mit einem Senmvort verfetten bis

öbm ^nr 1919 ber ©ireftion ber öffentlichen Vauten,

Uvt f^namt Bürid), frant'o einjufenben. gür bie Ve=

ber projette ift ein ißreiSgeriet)t von fiebeit

m
^ beftettt, beftefjenb au§: Süegierungspräfibent

^tter, Vaubireftor (Bürid)), at§ * Vorfitjenber ;

SRar ©apeüjoffer (Vera) ; bßrof. ©r. ©. ©ull

(Bürid)); ätrcfjiteft Üticot. .partmann (St. Vtoritj) ; Stabü
rat ©r. ©. Ktöti Vauoorftanb 1 (Bürid)); 2trd)iteft 9)ta;r
OJtütfer, Stabtbaumeifter (St. ©alten); Stabtingenieur
V. SBenner (Bürid)). 2ÜS ©rfatgnänner finb beftimmt:
Stabtingenieur grit) Steiner (Vera) unb Ütrdjiteft ©ago=
bert Keifer (Bug). Sie peisridjtct fjaben bg§ Programm
bitrd)beraten unb genehmigt. 3"*' ißrämiierung von
fjöcf)ftenS 6 ©ntmürfen ift bem Preisgericht eine Summe
von 20,000 gr. jur Verfügung gefietft. ©aS Preisgericht
ift berechtigt, bent VegierungSrat ben îtnf'auf roeiterer
projefte um ben Vetrag von je 1500 gr. ju empfehlen,
©ie Konf'urreiguntertagen tonnen auf ber Kaigtei ber
©ireftion ber öffentlichen Vauten, Dbmannamt in Büvid),
belogen iverben.

Sic @IfcitttU Vcftßung tit Vcnt ift vom Stabtrat
anget'auft rvorben, gum preife von 2,300,000 gr,, um
fie ber privatfpefulatiou ju entjietjen unb ber tontimv
naten Vau= unb Vobenpotitif jupfütjren.

Vatjutjofuiubau in Viel. 2&etct)e gemattigen @rb=

beroegungen für bie ©eminnung be§ 3Jiaterials ju bent

©ifenbatpibamme nötig finb, jeigen bie Stbgrgbungen am
Vebentjügel in Vtabretfd). B^ei grofe Vagger finb bort
ftänbig an ber Arbeit, '©tagenrveife rvirb von ihnen ber

.püget angenagt unb fdjroinbet immer metjr, raä()renb
bagegen ber ©antm immer -antvä^ft. '©aneben tvirb
fletptg an verfctjicbenen Unterfüfjrungen gearbeitet. Sffiie

t'omptijiert fich öiefe Jirbeit geftaüet, fiet)t man bei bem

Übergang in bër VatmboüOiibauftrane. ©orten mußten
bis auf jroci ©eteife alle bem Umbau iveidjen unb es
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die schweiz.
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Er!chei«l Ze DonnerStagS und kostet per Semester Fr. S. «0, per Jahr Fr. 1, «
Inserate 25 CtS, per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträge»

entsprechenden Rabatt

Zürich, de« S. Septemstrr 1918

cMi,cho„î«r«ch - M"» àage seine Last und ist sie noch so grost,
«Vst!I)^«sM«u). Znlestt macht nns die Zeit der schweren Bürde los

s»uedw»»i.

Umbau der Frauenklinik
in Zürich. Der Regierungs-
rat verlangt vom .Kantonsrat

^ ^5^ îà die Ausführung verschie-
â deuer Umbauarbeiten in der

Frauenklinik Zürich einen Kre-
dit von 229,999 Fr.

>»ììberbauung des Obmannamtgebictes in Zürich.
>Nii ^tlftrag des Regierungsrates und nach Vereinbarung
der -cc"ì Stadtrat von Zürich veranstaltet die Direktion

stiel wichen Bauten des Kantons Zürich unter zürche-

tstl o" i>n Kanton Zürich mindestens seit 1. Januar
>h„ 'niedergelassenen Fachleuten einen Jdeenwettbe-

Gewinnung eines Bebauungsplanes für
^>bl>>- zwischen Rämistraße und Zähringerplatz,

ter Zäune und Florhofgasse, für die Überbauung

istlne ^annaintareals und die Errichtung eines neuen
tonalen Verivaltungsgebäudes tlnd eines

^ g e r i ch t s g e b ä u d es.
i<'e Projekte sind mit einem Kennwort versehen bis

^ar 1919 der Direktion der öffentlichen Bauten,
Urs^^namt Zürich, franko einzusenden. Für die Be-

Vîit.s"^ der Projekte ist ein Preisgericht von sieben
^t"n bestellt, bestehend aus: Regierungspräsident

Âràarì ^tler, Baudirektor (Zürich), als Vorsitzender;
â Mar Dapelhoffer (Bern); Prof. Dr. G. Gull

(Zürich); Architekt Nicol. Hartmann (St. Moritz); Stadt-
rat Dr. E. Klöti Bauvorstand I (Zürich); Architekt Map
Müller, Stadtbaumeister (St. Galleu); Stadtingenieur
V. Weuner (Zürich). Als Ersatzmänner sind bestimmt:
Stadtingenieur Fritz Steiner (Bern) und Architekt Dago-
bert Keiser (Zug). Die Preisrichter haben das Programm
durchberaten und genehmigt. Zur Prämiierung von
höchstens 6 Entwürfen ist dem Preisgericht eine Summe
von 29,099 Fr. zur Verfügung gestellt. Das Preisgericht
ist berechtigt, dem Regierungsrat den Ankauf weiterer
Projekte um den Betrag von je 1599 Fr. zu empfehlen.
Die Konkürrenzunterlageu könneil aus der Kanzlei der
Direktion der öffentlichen Bauten, Obmannamt in Zürich,
bezogen werden.

Die Elfenau - Besitzung in Bern ist vom Stadtrat
angekauft worden, zum Preise von 2,809,999 Fr,, um
sie der Privatspekulation zu entziehen und der kommu-
nalen Bau- und Bodenpolitik zuzuführen.

Bahtthosuinbau in Biel. Welche gewaltigen Erd-
bewegungeu für die Gewinnung des Materials zu dem

Eisenbahudamme nötig sind, zeigen die Abgrabungeu am
Rebeuhügel in Madretsch. Zwei große Bagger sind dort
ständig an der Arbeit. Etagenweise wird von ihnen der
Hügel' angenagt und schwindet immer mehr, während
dagegen der Damm immer anwächst. Daneben wird
fleißig an verschiedeneu Unterführungen gearbeitet. Wie
kompliziert sich diese Arbeit gestaltet, sieht man bei dem

Übergang in dèr Bahnhof-Nidaustrafie. Dorten mußten
bis auf zwei Geleise alle dem Umbau weichen und es
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werben baburcß bie Bangierarbeiten gang bebeutenb er=

fcßroert. ®ie Btanöoer muffen fid) eben mit benjmei
nod) intaften ©eleifen begnügen unb bie golge ift öfteres
unb längeres ©cßließen ber Karrieren.

®te non bcv ©eutetnbc Biel erbauten ïôoïjnungcn,
fünfzig an ber 3ußß gehen ifjrer Bottenbung entgegen.
3)ie -ffäuferreiße mad)t areßiteftonifd) einen recht gefälligen
©inbrud. 9lucß bie innere ©inrießtung geigt, baß man
eS troß ber ßnappßeit ber Blittel oerftanben hat, etwaS

BecßteS 51t feßaffen. ®ie 5öoßnungen finb grtr fpälfte
jmei= unb pr anbern breijimmrig unb werben praftifcß
eingerichtet. ©0 tonnte glüdlicßerweife baS Sfafernen=

hafte oermieben werben.

©in neues (oauptpoftgebnubc in Bitrgöorf. $ie
ftäbtifche freifinnig-'bemofratifche ißartei will in 93erbin=

bung mit ben Beßörben unb anbern Bereinen bie $reiS=

poftbirettion erfueßen, in Burgborf ein neues £>auptpoft=
gebäube p erftetlen. ®ie Berßältniffe im alten ißoft=
gebäube finb berart mißlich, baß ein neues ©ebäube

bringenbftcs BebürfniS ift.
Bauliches auS ©haut. 2>ie ©enteinbe befdffoß, im

alten © cß u I ß a u S ob ber Stanjtei eine »ierjimmrige
Bßoßnung einzubauen, woju fie bem ©inwohnerrat einen
fêrebit non ffr. 10,000 bewilligte mit ber SSeiterung,
wenn möglich gleichzeitig bie 9tbortanlage unb baS

©tiegenßauS neu p erftelten.

Bauliches attS guchtuil (©olothurn). ®er gewaltige
Beubau ber 9ttoberna=9Berfe 91.=©, geht feiner Boßbau=
Botlenbung entgegen unb zunfeßen ihm unb ber Dltner=
littie wirb eifrig an ben gunbamenten ber umfangreichen
gabrü'antagen ber ©eintilla 91.=©. gearbeitet, für bie

ber ©eleifeanfcßluß bereits erftettt ift. 3urpit haben bie

BunbeSbaßnen bie ißläne aufgelegt für eine ©traßen=
Unterführung unb für einen ißer fo nenbitrd)gang, beren

©rftellung im fjptereffe ber fieberen 91bwidlung be§ immer
mehr zuneßmenben Berl'eßreS bringenb geboten ift.

3cugljanS6au in ©t. ©allen. ®er BegierungSrat
hat bem ©roßen Bate eine Borlage über bie ©rftellung
eines 3eugßaufeS auf ber ^reuzbleicße in ©t. ©allen
im Sloftenooranfcßlag oon 473,000 ffr. eingereicht.

Bauliches auS SBattwil (@t. ©allen). $er zuneß=
menbe SBoßnungSmangel, fowie bie ftetige Bergrößerung
ihrer gabrifanlagen haben bie girma ^eberlein & ©ie.
91.=©. oeranlaßt, auf ihrem 9lreal zmifeßen ber Bing=
ftraße unb bem Bietftein (ehemalige Büßlifcße Siegern
feßaft) bie ©rftellung oon Beamte n 2öoßnßäufern
an bie fpanb ju nehmen. ®aS großzügige ißrojeft fieht
10 ©ebäulid)teiten oor; mit ber 91ufftellung ber Bau=
oifiere ift bereits begonnen worben unb fo bürfte baS

aufblüßenbe SBattmil im ®orfbereicß balb p einem neuen
Quartier fommen. ®ie üßläne, bie oerfeßiebene £>äufer=

gruppen mit auSgebel)nten Buß= unb 3iergarten=9lnlagen
aufweifen, wirfen äußerft günftig; fie entftammen ber
9lrcßiteftur=girma oon 3^öler & Dalmer in ©t. ©allen,
bie zugleich auch ^ Bauleitung übernommen hat.

Bei biefer ©elegenheit fei auch mitgeteilt, baß bie

girma fpeberlein & ©ie. 91.=©. bie große 9lu=£iegenfd)aft
uoit 91. 3^üer§ ©rben f'äuflid) erworben hat- ®ie ge=

plante ffabrifanlage ber neugegrünbeten Sentit 91. ©.
iSattmil wirb fomit bort nicht zur 91uSfüßrung gelangen.

©er Bau einer neuen Crgel in ber reformierten
Älircße in Baben (91argau) fteßt oor ber Bollenbung.
®aS gnftrument, ein ©er! ber ffirma ©oll & ©0.,
Sttzern, enthält 48 Begifter mit inSgefamt 3186 pfeifen
nebft brei BranSmiffiouen, oerteilt auf brei Blanuale
unb ba§ ißebal. ©pielart unb 91nfpracße finb oon ßöcßfter
©enauigl'eit, ban! ber im ffnftrumente eigenS angebraten
BräzifionSftationen. ®iefe Orgel ift ba§ britte, mit biefen
Borrichtungen oerfehene SSer'f in ber ©eßmeiz-

©renjofiftûnii,
SeBöuiieüüftttnii unb ©ebäuiiepe.
(Slorrefponbenz.) (Schluß)

Bei Schaffung ber neuen Bauoorfdfriften 00m ffah^
1913 zog man biefe unangenehmen ©rfalfrungen znnuße,
inbem man einerfeitS bie Beftimmung ber „ntaßgebenben
©ebäubehöhe" genauer faßte, anberfeitS ben ©runbfatj
aufftellte, baß in ben äußern Baugebieten größere Bait=

abftänbe einzuhalten finb unb baß inSbefonbere jeber

auf feinem eigenen ©runbftüd für ben ber fphe feines

§aufe§ entfpredjenben ©renz= be,,w. ©ebäubeabftanb zff

forgen hat. Söegen ben nad) ber Bauorbnung oon 1905

beftehenben Heineren Bauabftänben waren „ftbergangS=
beftimmungen" oorgufehen, bie ben neuen Bauherrn ba=

oor fchüßten, baß er für feinen Benbau neben beut oer=

meßtten Ébftanb für ba§ eigene fpauS auch noch baS 9Rebr=

maß für baS befteßenbe BacßbarhauS einhalten mußte.

©0 heißen bie Beftimmungen über bie gefeßtoffene
unb offene Bauart:

1. ffm ©ebiet 1 wirb gefcßloffen gebaut; bemgemäß

finb bie ©ebäube unmittelbar an ber Bacßbargrenz«
aufzuführen.

2. 3m ©ebiet mit gefcßloffener Bauweife bürfen nur
bann ©eitenfaffaben erric£)tet werben, wenn ber für baS

Baugebiet II geforberte ©ebäubeabftanb eingehalten wirb.
3n folcßen ffällen ßat ber offen Bauenbe bafür aitfza=

fommen, baß bureß bie Branbmauern ber Bacßbargebäube
baS ©traßenbilb nidjt oerunftaltet wirb.

3. 2öo beim ^nfrafttreten biefer Bauoorfcßriften im
©ebiet 1 auf bem Bad)bargrunbftücE bereits ein ©ebäube

fteßt ober in 91uSführung begriffen ift, baS gegen bie

©renze ßöcßftenS bie im 91rtifel über fünfter geforberten
ffenfterflä^e ßat (notwenbige fyenfter), muß in ber Beget

offen gebaut werben.
4. Bei gefcßloffener Bauweife finb bie feittießen Um=

faffungSwänbe als Branbmauern zu erftetlen unb, fofertt
oorauSficßtlid) nießt gebaut wirb, auf SSeifung ber Bau=
potizeibeßörbe auSzugeftalten. (@S bürfen Öffnungen,
©efimfe, ®acßoorfprünge angebracht fein, fofern ber 91n=

ftößer znftimmt; beim 3nfamtnenbau finb bie Öffnungen

p fcßließen, bie ©efimfe, ®acßoorfprünge ufw. zu ent=

fernen. Qn allen gälten müffen freifteßenbe Branb=
mauerffäcßen oerpußt unb mit gefälligem 91nftricß ober
entfpredjenber Bepftanzung oerfeßen fein, entfprecßenb
bem übrigen 91nftricß beS ©ebäubeS.)

5. 3n ben ©ebieten II unb III muß offen gebaut
werben; eS finb aber aueß ®oppel= unb breifaeße Käufer
geftattet.

6. Qn ben Baugebieten II unb III ift bie 91nlage
oon äßoßnquartieren mit ©ruppen= ober Beißenßäufern
geftattet, fofern bie 9luSfüßrung etncS größern Quartiers,
naeß einheitlichem ÜberbauungSplan, nötigenfalls mit be=

fonberen Bauoorfcßriften, ftattfinbet unb baS ganze 9Boßn=
quartier aitcß in äftßetifcßer ^infießt naeß außen einßeit-
ließ unb gefällig auSgeftaltet wirb. ©ruppen= unb Beißen--
ßäufer finb ftetS als ©inßeit gleichzeitig zu bauen.

7. Sßenn immer möglicß, füllen in anfteigenbem @e=

länbe beS BaugebieteS lil bie Käufer fo geftellt werben,
baß fie in ber Borb=©übricßtung nießt unmittelbar ßinter=
einanber zu fteßen fommen, fobaß jebern ©ebäube Be=

fonnung unb 9(uSficßt möglicßft gewaßrt bleiben.

©cfiäuöcabftanii unb ©renzabftanb.

a) gür bewohnte ©ebäube gilt:
1. Bei offener Bauweife muß ber ©renzabftanb minbe=

ftenS brei 3eßntel ber ,ß>öße beS zu erftellenben ©ebäubeS
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werden dadurch die Rangierarbeiten ganz bedeutend er-
schwert. Die Manöver müssen sich eben mit den zwei
noch intakten Geleisen begnügen und die Folge ist öfteres
und längeres Schließen der Barrieren.

Die von der Gemeinde Biel erbauten Wohnungen,
fünfzig an der Zahl, gehen ihrer Vollendung entgegen.
Die Häuserreihe macht architektonisch einen recht gefälligen
Eindruck. Auch die innere Einrichtung zeigt, daß man
es trotz der Knappheit der Mittel verstanden hat, etwas
Rechtes zu schaffen. Die Wohnungen sind zur Hälfte
zwei- und zur andern dreizimmrig und werden praktisch
eingerichtet. So konnte glücklicherweise das Kasernen-
hafte vermieden werden.

Ein neues Hauptpostgebände in Burgdorf. Die
städtische freisinnig-demokratische Partei will in Verbin-
dung mit den Behörden und andern Vereinen die Kreis-
postdirektion ersuchen, in Burgdorf ein neues Hauptpost-
gebäude zu erstellen. Die Verhältnisse im alten Post-
gebäude sind derart mißlich, daß ein neues Gebäude

dringendstes Bedürfnis ist.

Bauliches aus Cham. Die Gemeinde beschloß, im
alten Schulhaus ob der Kanzlei eine vierzimmrige
Wohnung einzubauen, wozu sie dem Einwohnerrat einen
Kredit von Fu 10,000 bewilligte mit der Weiterung,
wenn möglich gleichzeitig die Abortanlage und das

Stiegenhaus neu zu erstellen.

Bauliches aus Zuchwil (Solothurn). Der gewaltige
Neubau der Moderna-Werke A.-G. geht seiner Rohbau-
Vollendung entgegen und zwischen ihm und der Oltner-
linie wird eifrig an den Fundamenten der umfangreichen
Fabrikanlagen der Scintilla A.-G. gearbeitet, für die

der Geleiseanschluß bereits erstellt ist. Zurzeit haben die

Bundesbahnen die Pläne aufgelegt für eine Straßen-
Unterführung und für einen Personendurchgang, deren

Erstellung im Interesse der sicheren Abwicklung des immer
mehr zunehmenden Verkehres dringend geboten ist.

Zeughausbau in St. Gallen. Der Regierungsrat
hat dem Großen Rate eine Vorlage über die Erstellung
eines Zeughauses auf der Kreuzbleiche in St. Gallen
im Kostenvoranschlag von 473,000 Fr. eingereicht.

Bauliches aus Wattwil (St. Gallen). Der zuneh-
inende Wohnungsmangel, sowie die stetige Vergrößerung
ihrer Fabrikanlagen haben die Firma Heberlein â Cie.
A.-G. veranlaßt, auf ihrem Areal zwischen der Ring-
straße und dem Rietstein (ehemalige Nüßlische Liegen-
schaft) die Erstellung von Beamten-Wohnhäusern
an die Hand zu nehmen. Das großzügige Projekt sieht
10 Gebäulichkeiten vor; mit der Aufstellung der Bau-
visiere ist bereits begonnen worden und so dürfte das
aufblühende Wattwil in: Dorfbereich bald zu einem neuen
Quartier kommen. Die Pläne, die verschiedene Häuser-
gruppen mit ausgedehnten Nutz- und Ziergarten-Anlagen
aufweisen, wirken äußerst günstig; sie entstammen der
Architektur-Firma von Ziegler à Balmer iu St. Gallen,
die zugleich auch die Bauleitung übernommen hat.

Bei dieser Gelegenheit sei auch mitgeteilt, daß die

Firma Heberlein A Cie. A.-G. die große Au-Liegenschaft
von A. Zellers Erben käuflich erworben hat. Die ge-
plante Fabrikanlage der neugegründeten Textil A.-G.
Wattwil wird somit dort nicht zur Ausführung gelangen.

Der Bau einer neuen Orgel in der reformierten
Kirche in Baden (Aargau) steht vor der Vollendung.
Das Instrument, ein Werk der Firma G oll à Co.,
Luzern, enthält 48 Register mit insgesamt 3186 Pfeifen
nebst drei Transmissionen, verteilt auf drei Manuale
und das Pedal. Spielart und Ansprache sind von höchster
Genauigkeit, dank der im Instrumente eigens angebrachten
Präzisionsstationen. Diese Orgel ist das dritte, mit diesen
Vorrichtungen versehene Werk in der Schweiz.

GrenMand.
GeMdcabftmd und Gelludehöhe.
(Korrespondenz.) «Schlich.)

Bei Schaffung der neuen Bauvorschriften vom Jahre
1913 zog man diese unangenehmen Erfahrungen zunutze,

indem man einerseits die Bestimmung der „maßgebenden
Gebäudehöhe" genauer faßte, anderseits den Grundsatz

aufstellte, daß in den äußern Baugebieten größere Bau-
abstände einzuhalten sind und daß insbesondere jeder

auf seinem eigenen Grundstück für den der Höhe seines

Hauses entsprechenden Grenz- be,w. Gebäudeabstand zu

sorgen hat. Wegen den nach der Bauordnung von 1905

bestehenden kleineren Bauabständen waren „Übergangs-
bestimmungen" vorzusehen, die den neuen Bauherrn da-

vor schützten, daß er für seinen Neubau neben dem ver-

mehrten Abstand für das eigene Haus auch noch das Mehr-
maß für das bestehende Nachbarhaus einhalten mußte.

So heißen die Bestimmungen über die geschlossene
und offene Banart:

1. Im Gebiet I wird geschlossen gebaut; demgemäß

sind die Gebäude unmittelbar an der Nachbargrenze
aufzuführen.

2. Im Gebiet mit geschlossener Bauweise dürfen nur
dann Seitenfassaden errichtet werden, wenn der für das

Baugebiet II geforderte Gebäudeabstand eingehalten wird.

In solchen Fällen hat der offen Bauende dafür aufzu-
kommen, daß durch die Brandmauern der Nachbargebäude
das Straßenbild nicht verunstaltet wird.

3. Wo beim Inkrafttreten dieser Bauvorschriften im
Gebiet 1 auf dem Nachbargrundstück bereits ein Gebäude

steht oder in Ausführung begriffen ist, das gegen die

Grenze höchstens die im Artikel über Fenster geforderten
Fensterfläche hat (notwendige Fenster), muß in der Regel

offen gebaut werden.
4. Bei geschlossener Bauweise sind die seitlichen Um-

fassungswände als Brandmauern zu erstellen und, sosern
voraussichtlich nicht gebaut wird, auf Weisung der Bau-
Polizeibehörde auszugestalten. (Es dürfen Öffnungen,
Gesimse, Dachvorsprünge angebracht sein, sofern der An-
stößer zustimmt; beim Zusammenbau sind die Öffnungen
zu schließen, die Gesimse, Dachvorsprünge usw. zu ent-

fernen. In allen Fällen müssen freistehende Brand-
mauerstächen verputzt und mit gefälligem Anstrich oder
entsprechender Bepslanzung versehen sein, entsprechend
dem übrigen Anstrich des Gebäudes.)

5. In den Gebieten II und III muß offen gebaut
werden; es sind aber auch Doppel- und dreifache Häuser
gestattet.

6. In den Baugebieten II und III ist die Anlage
von Wohnquartieren mit Gruppen- oder Reihenhäusern
gestattet, sofern die Ausführung eines größern Quartiers,
nach einheitlichem Überbauungsplan, nötigenfalls mit be-

sonderen Bauvorschriften, stattfindet und das ganze Wohn-
quartier auch in ästhetischer Hinsicht nach außen einheit-
lich und gefällig ausgestaltet wird. Gruppen- und Reihen-
Häuser sind stets als Einheit gleichzeitig zu bauen.

7. Wenn immer möglich, sollen in ansteigendem Ge-
lände des Baugebietes III die Häuser so gestellt werden,
daß sie in der Nord-Südrichtung nicht unmittelbar hinter-
einander zu stehen kommen, sodaß jedem Gebäude Be-
sonnung und Aussicht möglichst gewahrt bleiben.

Gebäudeabstand und Grenzabstand.

n) Für bewohnte Gebäude gilt:
1. Bei offener Bauweise muß der Grenzabstand minde-

stens drei Zehntel der Höhe des zu erstellenden Gebäudes
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